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 B E K A N N T M A C H U N G  
der Sitzung des Kulturausschusses 

in der Wahlzeit 2019 – 2024 
am Dienstag, 13.09.2022, um 15 Uhr 

im Ratssaal des Rathauses 

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 

 
1) Kulturetat 2023 

 
2) Kulturbericht 2021 

 
3) Sachstand Schloss Herrnsheim 

 
4) Jahresplanung 2023 

 
5) Mitgliedschaft Förderverein Lern- und Gedenkstätte Güterbahnhof Worms 

 
6) Verschiedenes 
 

Nichtöffentliche Sitzung 
 
7)        Sachstandsmitteilung 
 
8) Verschiedenes  
 
 
 
 
Worms, 05.09.2022 
Stadtverwaltung Worms 
Adolf Kessel  
Oberbürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

der Sitzung des Sportausschusses 
in der Wahlzeit 2019 – 2024 

am Donnerstag, 15.09.2022, um 15 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses  

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 
 
1) Begrüßung 
  
2) Haushaltsplanentwurf 2023, Teilhaushalt der Kostenstelle 40004-Sportförderung 
 
 
 
 
Worms, 06.09.2022 
Stadtverwaltung Worms 
in Vertretung 
Timo Horst 
Vorsitzender 
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B E K A N N T M A C H U N G  
 

der Sitzung des Fahrgastbeirates 
in der Wahlzeit 2022 - 2027 

am Mittwoch, 14.09.2022, um 17 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses  

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 
 
1) Genehmigung der Niederschrift vom 07.07.2022 
  
2) Vorstellung VRN und DB Regio Bus Mitte 
  
3) Informationen zu den Eingaben aus der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung 
  
4) Offene Punkte aus der vergangenen Sitzungsperiode 
  
5) Verschiedenes 
 

 
Nichtöffentliche Sitzung 

 
1)        Informationen zur Neuausschreibung des (Stadt-)Busverkehrs 
 
 
 
 
Worms, 06.09.2022 
Stadtverwaltung Worms 
im Auftrag 
Torsten Filsinger 
 
 

 
HINWEIS: 
 
Wir bitten um vorherige Anmeldung der Teilnahme per E-Mail an mobilitaet@worms.de. 
Ihre Teilnahme kann nur nach Bestätigung Ihrer Anmeldung erfolgen. Dies gilt auch für die Medienvertreter.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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B E K A N N T M A C H U N G  
der Sitzung des Ortsbeirates Worms-Leiselheim 

am Dienstag, 13.09.2022, um 19.30 Uhr 
im Sitzungssaal der Ortsverwaltung Worms-Leiselheim 

(Adam-Riese-Straße 2) 
 
 

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 
 
 

1) Begrüßung des Ortsvorstehers 

2) Sachstandsbericht zum Protokoll der letzten Sitzung 

3) Einwohnerfragestunde 

4) Aktuelle Information zum Stadtdörferprojekt durch die Verantwortlichen 

5) Antrag der SPD Fraktion:  

Schaffung der Voraussetzungen zur Umsetzung des Busverkehrshäuschens in der Winzer-

straße zur Haltestelle Eichendorffstraße 

6) Antrag der SPD Fraktion:  

Aktualisierung der städtischen Homepage für den Stadtteil Leiselheim  

7) Allgemeine Informationen 

 
 
 
 
Worms-Leiselheim, 05.09.2022 
gez. Johann Nock 
Ortsvorsteher 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
HINWEIS: 
 
Aufgrund der besonderen Situation (Corona-Pandemie), bitten wir Sie, sich an die „Hygienehinweise zur 
Vermeidung der Übertragung von Infektionskrankheiten“ zu halten. 
Sind Sie erkrankt (bspw. akute respiratorische Symptome), bleiben Sie bitte zu Hause. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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B E K A N N T M A C H U N G   
 

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Worms-Pfiffligheim 
am Donnerstag, 15.09.2022, um 19 Uhr 

im Sitzungsraum der Ortsverwaltung Worms-Pfiffligheim 
(Landgrafenstraße 58) 

  
 

T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentliche Sitzung 

  
1) Einwohnerfragestunde 

 
2) SPD-Antrag vom 06.09.2022: 30 km/h Zonen einrichten 

 
3) SPD-Antrag vom 06.09.2022: Bachsole Pfrimm sanieren / Schwemmholzaufstau beseitigen 

 
4) SPD-Antrag vom 06.09.2022: Etablierung einer Verleihstation des Radverleihsystems 

„VRN-nextbike“ mit e-Bike Ladestation 
 

5) Stand Stadtdörferprojekt (BE Karin Drach) 
 

6) Informationen des Ortsvorstehers  
 

7) Verschiedenes 
 
 
 
 
Worms-Pfiffligheim, 08.09.2022 
gez. Ernst-Dieter Neidig 
Ortsvorsteher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HINWEIS: 
 
Wir bitten um Beachtung, dass Präsenzsitzungen bis auf weiteres unter 3-G-Bedingungen stattfinden (§ 2 a 
der Geschäftsordnung des Stadtrates, der Ortsbeiräte und der weiteren Gremien der Stadt Worms). Beim 
Betreten des Sitzungssaales ist auf Verlangen ein entsprechender Nachweis vorzulegen.  
 
Weiter bitten wir Sie, sich während der Sitzung mit den Wortbeiträgen kurz zu halten und auf das absolut 
notwendige Maß zu beschränken, um eine unnötige Verlängerung der Sitzung zu vermeiden. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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B E K A N N T M A C H U N G   
 
 

Baulandumlegungen in der Stadt Worms 
 

Auslegung des Teil-Umlegungsplanes 2 für das Verfahren "Gallborn-West" 
 
 
Der Umlegungsausschuss hat in seiner Sitzung am 07.07.2022 den Teil-Umlegungsplan 2 für das 
o.a. Baulandumlegungsverfahren durch Beschluss aufgestellt. 
 
Der Teil-Umlegungsplan 2, der aus dem Teil-Umlegungsverzeichnis 2 und der Teil-
Umlegungskarte 2 besteht, liegt bei der Stadtverwaltung Worms-Geschäftsstelle des Umlegungs-
ausschusses- (Bereich 6 - Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Abt. 6.2 Stadtvermessung und 
Geoinformationen, Rathaus, Zimmer 165 H) ab 12.09.2022 während der Dienststunden aus und 
kann dort von jedem, der ein berechtigtes Interesse darlegt, eingesehen werden. 
 
Aufgrund der besonderen Situation (Corona-Pandemie) ist der Zutritt zum Dienstgebäude der 
Stadtverwaltung Worms (Haupteingang Marktplatz) nur mit Termin möglich. Bitte vereinbaren Sie 
daher vor Ihrem Besuch telefonisch unter (0 62 41) 8 53 – 62 17 einen Termin mit uns. Ohne Ter-
min können wir Ihnen keinen Zutritt gewähren. Es erfolgt Zugangskontrolle. 
 
Den Beteiligten und Nebenbeteiligten wird ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Umle-
gungsplan zugestellt. 
 
 
 
 
Worms, den 06.09.2022 
Stadtverwaltung Worms 
Umlegungsausschuss 
Henning Stramm 
Vorsitzender 
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ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG 
über die öffentliche Bekanntgabe 

der Bestimmung und Abmarkung von Flurstücksgrenzen 
in der Stadt Worms, Gemarkung Rheindürkheim 

 

In der Gemarkung Rheindürkheim, Flur 1, Flurstück 59/8, wurden die Flurstücksgrenzen aus An-
lass einer Zerlegungsvermessung bestimmt und abgemarkt. Über diese Maßnahmen wurde am 
06.09.2022 eine Niederschrift (Grenzniederschrift) angefertigt.  
 
Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) 
vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448), werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbau-
berechtigten der Flurstücke die in der Grenzniederschrift näher bezeichneten Maßnahmen öffent-
lich bekannt gegeben. Der verfügende Teil der Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut: 
 
„Die neuen Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, 
wie in der Skizze dargestellt, festgestellt.  
Die bestehenden, bereits festgestellten Flurstücksgrenzen und einzelne Grenzpunkte wer-
den entsprechend dem Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, wieder-
hergestellt. 
Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der Entscheidung nach Nr. 1 Buchstabe c - wie 
in der Skizze dargestellt - abgemarkt.“ 
 
Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 26.09.2022 bis 24.10.2022 bei der öffentlichen Ver-
messungsstelle Stadtverwaltung Worms, Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Ab-
teilung 6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen, Marktplatz 2, 67547 Worms, ausgelegt 
und kann während der Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr und 
14:00 bis 16:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr) nach vorheriger telefonischer Absprache 
eingesehen werden (Telefon: +49 6241 / 853 - 6205). 
 
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, in den jeweils geltenden Fassungen, nach Ablauf von 
zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe Wi-
derspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann 
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der öffentlichen Vermessungsstelle der  

Stadtverwaltung Worms, Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Abteilung 6.2 – 
Stadtvermessung und Geoinformationen, Marktplatz 2, 67547 Worms oder 

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach den Signaturgesetz an: 
stv-worms@poststelle.rlp.de 

erhoben werden. 
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Worms, 07.09.2022 
Henning Stramm, Obervermessungsrat 
Stadtverwaltung Worms 
Bereich 6 – Stadtentwicklung, Planen und Bauen 
Abteilung 6.2 - Stadtvermessung und Geoinformationen 
Marktplatz 2 
67547 Worms 
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Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Bad Kreuznach, 31.08.2022 
Rüdesheimer Str. 60-68 

Abteilung Landentwicklung und  55545 Bad Kreuznach 
Ländliche Bodenordnung  
Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren  
Eich Email: dlr-rnh@dlr.rlp.de 
Az.: 91318-HA1.3 Internet: www.dlr-rnh.rlp.de 
 

Das DLR RNH informiert über das 
Flurbereinigungsverfahren Eich 

 
Zur Umsetzung der geplanten Neuordnung und zur Berechnung der neuen Feldeinteilung bedarf 
es eines genehmigten bzw. planfestgestellten Wege- und Gewässerplans.  

Im Rahmen der Aufstellung des Wege- und Gewässerplanes gemäß § 41 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG) bestehen nach dem aktuellen Planungsstand Diskrepanzen zwischen den Eingriffen in 
die Landschafts- und Agrarstruktur und den hierfür notwendigen landespflegerischen Ausgleichs-
maßnahmen. Die agrarstrukturellen, landespflegerischen und sonstigen Belange müssen gegen-
seitig abgewogen und neu abgestimmt werden. Die Umsetzung der Planung ist aus oben genann-
ten Gründen im Jahr 2022 nicht möglich.  

Die Überarbeitung der Planung sowie die damit verbundene Planfeststellung soll im Jahr 2023 
erwirkt werden, um im Jahr 2024 den Ausbau und die Neuzuteilung der Grundstücke umzusetzen. 
Das heißt, dass für die Jahre 2022 und 2023 die bisherige Bewirtschaftung fortgeführt werden 
kann. 

Wenn sie Fragen zu der zeitlichen Verschiebung haben, können sie sich gerne schriftlich, telefo-
nisch oder per Mail an uns wenden. 
 
 
 
 
im Auftrag 
gez. Christian Schumann 
(Gruppenleiter) 
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